
U
nter einer gemeinsamen Beru-
fung versteht man die Beru-
fung einer Wissenschaftlerin

oder eines Wissenschaftlers auf eine
Professur an einer Universität, verbun-
den mit der Übernahme einer Leitungs-
funktion an einer außeruniversitären
Forschungseinrichtung. Durch die „Auf-
teilung“ der Professur auf die Universi-
tät und das außeruniversitäre For-
schungsinstitut bieten gemeinsame Be-
rufungen viele Vorteile. So ergeben sich
i.d.R. nicht nur Synergieeffekte im Be-
reich der Forschung, sondern die spe-
zielle Forschungsausrichtung der Profes-
sur bereichert auch die universitäre Leh-
re und verbessert die Möglichkeiten zur
Gewinnung geeigneten wissenschaftli-
chen Nachwuchses. Auch für den Pro-
fessor bedeutet dies auf der einen Seite
außeruniversitäre Forschungs- und Ma-
nagementtätigkeit, auf der anderen Seite
bleibt eine Anbindung an die Universität
mit einer (i.d.R. reduzierten) Lehrver-
pflichtung erhalten. Folgende Kon-
struktionen gemeinsamer Berufungen
sind in der Praxis am häufigsten: 

„Jülicher Modell“
Im „Jülicher Modell“ (auch Beurlau-
bungsmodell genannt) wird der Rufin-
haber auf eine Leerstelle an einer Uni-
versität berufen. Aus diesem Dienstver-
hältnis wird die Professorin oder der
Professor sofort aus dienstlichem Inte-
resse unter Fortfall der Bezüge beur-
laubt, um die Leitungstätigkeit an der
außeruniversitären Forschungseinrich-
tung im Angestelltenverhältnis wahrzu-
nehmen. Der Angestelltenvertrag wird –
wenn die Professur an der Hochschule
im Beamtenverhältnis erfolgt – i.d.R. so
gestaltet, dass der Professor hierdurch
im Vergleich zu einem Beamten nicht
schlechter gestellt ist. Die Vergütung er-
folgt durch das außeruniversitäre For-

schungsinstitut. Dieses zahlt an den be-
amtenrechtlichen Dienstherrn zudem
einen Versorgungszuschlag (regelmäßig
30 Prozent der ruhegehaltfähigen Bezü-
ge). An der Universität hat der Profes-
sor i.d.R. eine Restlehrverpflichtung von
zwei SWS zu erbringen.

„Berliner Modell“
Der Rufinhaber wird im „Berliner Mo-
dell“ (auch Zuweisungsmodell genannt)
auf eine Professur an einer Universität
berufen und erhält von dieser seine Be-
züge. Zur Durchführung seiner For-
schungs- und Leitungstätigkeit wird er
von seinem Dienstherrn dem außeruni-
versitären Forschungsinstitut zugewie-
sen. Das außeruniversitäre Forschungs-
institut erstattet der Universität die Be-
züge einschließlich der Beihilfen im
Krankheitsfall und zahlt zusätzlich ei-
nen Versorgungszuschlag (i.d.R. 30 Pro-
zent der ruhegehaltfähigen Bezüge).
Der Umfang der Lehrverpflichtung an
der Universität liegt in den meisten Fäl-
len zwischen zwei und 4,5 SWS.

„Karlsruher Modell“
Im so genannten „Karlsruher Modell“
wird der Rufinhaber auf eine Professur
mit vollen Rechten und Pflichten beru-
fen. Die Professorin bzw. der Professor
nimmt in Nebentätigkeit Funktionen in
der Forschung und ggf. eine leitende
Funktion an der außeruniversitären
Forschungseinrichtung wahr. Die Be-
soldung der Professur erfolgt durch die
Hochschule. Für die Nebentätigkeit er-
hält der Professor eine gesonderte Ver-
gütung durch das außeruniversitäre
Forschungsinstitut. 

„Thüringer Modell“
Der Rufinhaber wird im Angestellten-
verhältnis an einer außeruniversitären
Forschungseinrichtung eingestellt. Au-

ßerdem wird er an der Universität in die
mitgliedschaftliche Stellung eines Pro-
fessors berufen und darf den Titel füh-
ren. Eine Anbindung an die Hochschule
durch ein Angestellten- oder Beamten-
verhältnis erfolgt jedoch nicht. Es be-
steht i.d.R. eine Lehrverpflichtung von
zwei SWS. 

Jedes der genannten Modelle bietet
andere Vor- und Nachteile. So trifft bei-
spielsweise das „Karlsruher Modell“
häufig auf rechtliche Grenzen, da das
Beamtenrecht den Umfang von Neben-
tätigkeiten im Regelfall auf einen Tag
pro Woche beschränkt. Auch das „Thü-
ringer Modell“ findet man selten, da es
wegen der fehlenden dienstlichen An-
bindung an die Hochschule für bereits
verbeamtete Bewerber nicht sehr attrak-
tiv ist. Das häufig verwendete „Jülicher
Modell“ ermöglicht dagegen eine recht
flexible Vertragsgestaltung an der außer-
universitären Forschungseinrichtung.
Allerdings sind die mitgliedschaftlichen
Rechte an der Hochschule wegen der
Beurlaubung oft eingeschränkt. Vorteil
des „Berliner Modells“ ist die stärkere
Anbindung an die Hochschule. Aller-
dings gibt es viele Länder, in denen das
Besoldungsrecht keine Gewährung von
Funktionsleistungsbezügen für die
Wahrnehmung einer Leitungsfunktion
an einem außeruniversitären For-
schungsinstitut durch die Hochschule
ermöglicht und auch die Aufteilung zwi-
schen beiden Institutionen ist oft nicht
klar abgegrenzt. Für die Rufinhaberin
oder den Rufinhaber auf eine Professur
gibt das gewählte Modell der gemeinsa-
men Berufung oft wichtige Hinweise zur
Vertragsgestaltung und den Verhand-
lungspartnern im Hinblick auf Besol-
dung und Ausstattung der Professur.
Hinweise hierzu sind oft bereits im Aus-
schreibungstext zu finden.
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